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Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung 

im Kassen- und Steueramt der Landeshauptstadt Wiesbaden 

Vorwort 

Nahezu alle Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen treten mit der Stadt­
verwaltung - insbesondere dem Kassen- und Steueramt - früher oder später in Kontakt, weil 
sie Steuererklärungen abgeben und Steuern oder Verwaltungsgebühren zahlen müssen und 
Erstattungen beanspruchen können. Hierbei müssen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. 

Die nachfolgenden Informationen betreffen die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
steuerlichen Zwecken, soweit die Abgabenordnung unmittelbar oder mittelbar anzuwenden ist. 

Im Besteuerungsverfahren sind Daten personenbezogen, wenn sie einer natürlichen Person, 
einer Körperschaft (z.B. Verein, Kapitalgesellschaft), einer Personenvereinigung oder einer 
Vermögensmasse zugeordnet werden können. Keine personenbezogenen Daten sind anony­
misierte oder pseudonymisierte Daten. 

Wenn das Kassen- und Steueramt personenbezogene Daten verarbeitet, bedeutet das, dass 
es diese Daten z.B. erhebt, speichert, verwendet, übermittelt, zum Abruf bereitstellt oder 
löscht. 

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben, bei 
wem wir sie erheben und was wir mit diesen Daten machen. Außerdem informieren wir Sie 
über Ihre Rechte in Datenschutzfragen und an wen Sie sich diesbezüglich wenden können. 

Inhaltsverzeichnis 

1. Wer sind wir?
2. Wer sind Ihre Ansprechpartner?
3. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
4. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
5. Wie verarbeiten wir diese Daten?
6. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben?
7. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
8. Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie?
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1. Wer sind wir?

"Wir" sind das Kassen- und Steueramt der Landeshauptstadt Wiesbaden und für die Verarbei­

tung personenbezogener Daten zu steuerlichen und finanztechnischen Zwecken verantwort-

lich. 

2. Wer sind Ihre Ansprechpartner?

Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie an das Kassen-und Steueramt 
der Landeshauptstadt Wiesbaden, vertreten durch die Amtsleitung, richten. E-Mail: kassen­
und-steueramt@wiesbaden.de, Telefon: 0611 31 32 70. Der Datenschutzbeauftragte der Lan­
deshauptstadt Wiesbaden ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@wiesbaden.de und 
unter der Telefonnummer 0611 31 30 83 erreichbar. 

Darüber hinaus können Sie sich bei Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten 
die Kommunalsteuern betreffend an den Datenschutzbeauftragten des 
Landes Hessen (https://datenschutz.hessen.de/) bzw. bei Fragen in 
datenschutzrechtlichen Angelegenheiten die Grund-und/oderGewerbesteuerbetreffend an 
die Bundesbeauftragtefürden Datenschutz und die Informationsfreiheit (www.bfdi.bund.de) 
wenden. 

3. Zu welchem Zweckverarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Um unsere Aufgaben - Vereinnahmung, Auszahlung, Sicherstellung des 
Zahlungsverkehrs, Rechnungsstellung, Beitreibung- zu erfüllen, die Steuern nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung und der Steuergesetze gleichmäßig festzusetzen 
und zu erheben, benötigen wir personenbezogene Daten (§ 85 der Abgabenordnung, 
bei Kommunalsteuern in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nr. 3a des hessischen 
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Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung). Nur in den gesetzlich ausdrücklich 
zugelassenen Fällen dürfen wir die zur Durchführung eines steuerlichen Verfahrens 
erhobenen personenbezogenen Daten auch für andere steuerliche oder nichtsteuerliche 
Zwecke verarbeiten (Weiterverarbeitung nach§ 29c Absatz 1 der Abgabenordnung bzw. 
Artikel 6 Abs. 4 der Datenschutz-Grundverordnung). 

Beispiel zur Verarbeitung: 
Die mit der Zweitwohnungsteuererklärung oder mit der Hundesteueranmeldung vom Kassen­
und Steueramt erhobenen Daten werden bei der Steuerveranlagung verarbeitet. Zur 
Aufgabenerfüllung können weitere Daten zu den persönlichen sowie wirtschaftlichen 
Verhältnissen erhoben werden. Die mit der Entstehung einer ForderungNerbindlichkeit 
erhobenen Daten werden zur Realisierung der Einnahme/Ausgabe in der 
Stammdatenadministration verarbeitet. 

Beispiel zur Weiterverarbeitung: 
In Fällen der Grund- und Gewerbesteuer obliegt es den zuständigen Finanzämtern einen 
Grundlagenbescheid zu erlassen (Grund- bzw. Gewerbesteuermessbescheid). Die auf diese 
Weise festgestellten Besteuerungsgrundlagen und weitere erforderliche Daten werden den 
uns von den Finanzämtern mitgeteilt. Wir verarbeiten die mitgeteilten Daten weiter, indem wir 
diese Daten bei der Steuerveranlagung zugrunde legen. Mit dem Vollstreckungsauftrag 
erhalten wir zugrundeliegende Daten, die von uns im Rahmen der Vollstreckung (Beitreibung) 
gespeichert, genutzt und möglicherweise weiterverarbeitet werden. Werden Leistungen mit 
einer Zahlungsverpflichtung der Landeshauptstadt Wiesbaden in Anspruch genommen, muss 
diese zur Realisierung der zentralen Finanzbuchhaltung angeordnet werden. Die auf diese 
Weise mitgeteilten Grundlagen und weitere erforderliche Daten, werden durch uns 
weiterverarbeitet, um Beispielsweise eine ordnungsgemäße Rechnungsstellung zu 
ermöglichen. 

13 








